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Einleitung

Mit diesem Diskussionsbeitrag möchte „Brot für die Welt“ Stellung in der weltweit kontrovers geführten Debatte über die energetische Biomasse-Nutzung beziehen. Als evangelisches Hilfswerk stehen für „Brot für die Welt“ die Bedürfnisse marginalisierter Gruppen in Entwicklungs- und Schwellenländern im Vordergrund. Erfahrungen unserer Projektpartner in Afrika, Asien und Lateinamerika sind in dieses Papier eingeflossen. Wir erhoffen uns hiermit, dass ihre Perspektiven eine größere Beachtung in der deutschen und europäischen Agroenergiepolitik finden werden. 

„Brot für die Welt“ beurteilt die energetische Biomasse-Nutzung nach ihrem Beitrag für die Ernährungssicherheit und die Armutsbekämpfung in den Ländern des Südens. Den normativen Rahmen bilden die Menschenrechte, und hier vor allem das Recht auf angemessene Nahrung. Welche Potenziale bietet die energetische Biomasse-Nutzung für die Erfüllung dieses Rechts? Unter welchen Voraussetzungen können diese Potenziale zum Tragen kommen? Welche Entwicklungen stehen andererseits sinnvollen Agroenergie-Anwendungen im Weg, stellen Ernährungssicherheit und Armutsbekämpfung in Frage? 

Die Strom-, Wärme- und Kraftstoffproduktion aus Ölpflanzen und Getreide, aus Holz, Stroh und Gräsern wirft unweigerlich Fragen nach der Zukunftsfähigkeit der energieintensiven Wirtschafts- und Lebensweise in den entwickelten Industrienationen auf. Dies gilt umso mehr, wenn die nachwachsenden Energierohstoffe nicht nur aus heimischer Land- und Forstwirtschaft stammen, sondern in steigendem Maße aus Entwicklungs- oder Schwellenländern eingeführt werden sollen. 

Bereits jetzt belegen Futter- und Nahrungsmittelerzeugung für den europäischen Markt große Weide- und Ackerflächen in Ländern des Südens – und treten dort in Konkurrenz zur lokalen Lebensmittelerzeugung. Kommt nun noch der Exportanbau nachwachsender Energierohstoffe hinzu, wird dann nicht die Flächenkonkurrenz abermals verstärkt? Bedeutet der Welthandel mit Agroenergie nicht eine weitere Gefährdung der in vielen Ländern prekären Ernährungssicherheit? 

Damit eng verknüpft ist die Frage nach den Chancen armutsorientierter und nachhaltiger Entwicklung. Die hohen Investitionen in exportorientierte Agroenergieproduktion wecken Zweifel an ihrer Armutswirkung und an ihrem Beitrag zur Energiesicherheit in den Ländern des Südens. Verstellt das dominierende Ziel, die Nachfrage etwa in Deutschland oder Europa zu bedienen, nicht den Blick auf sinnvollere Alternativen? Würden sich bei vornehmlich regionaler Verwendung der nachwachsenden Energien nicht weitaus bessere Chancen für Armutsbekämpfung und Energiesicherheit bieten? 

Ähnlich ist an die deutsche und europäische Adresse zu fragen: Lenkt das Ziel, einen größeren Teil des Energiebedarfs durch Biomasse-Importe aus Entwicklungsländern zu decken, nicht von der Notwendigkeit einer drastischen Verbrauchssenkung ab? Die Notwendigkeit eines Umsteuerns kann kaum bestritten werden: Steigt etwa die Treibstoffnachfrage tatsächlich wie prognostiziert weiter an, wird die Beimischung von Agrosprit nicht zu einer Minderung des heutigen Verbrauchs von fossilen Treibstoffen führen können. In einem solchen „business as usual“-Szenario würden die Beimischungen das gesamte Nachfragewachstum lediglich ein wenig dämpfen – mit allen Konsequenzen der damit einhergehenden Treibhausgasemissionen. 

Dabei nehmen auch die Zweifel über die Klimabilanz der verschiedenen Agroenergieträger immer mehr zu. Diesbezügliche Studien produzieren recht widersprüchliche Ergebnisse. Während manche Wissenschaftler einzelnen Agrotreibstoffen deutlich geringere Treibhausgasemissionen im Vergleich zu fossilen Energieträgern attestieren, meinen andere, sie würden zu einer noch höheren Klimaerwärmung beitragen, etwa wenn die Verwendung der stark klimawirksamen Stiffstoffdünger berücksichtigt wird. Bedenklich stimmt auch, dass tropischen Rohstoffen häufig eine günstigere Klimabilanz unterstellt wird, wobei die mit ihrem großflächigen Anbau einhergehenden Verdrängungseffekte jedoch meist unberücksichtigt bleiben. 

Eine besondere Brisanz gewinnt die Diskussion um die Agroenergien schließlich, weil die allzu lang ignorierten „Grenzen des Wachstums“ erstmals weltweit spürbar werden, sie die Wahrnehmungsschwelle der Gesellschaften überschreiten. Hierfür sorgen zum einen die dem Klimawandel geschuldete Häufung von Wetterextremen, zum anderen unübersehbare Preissignale der Rohstoffmärkte, etwa der Anstieg der Agrarpreise. Gerade die Preissignale werden mittlerweile nicht mehr nur als temporäres Auseinanderklaffen von Angebot und Nachfrage interpretiert, sondern auch als Ausdruck des zunehmenden Drucks auf die natürlichen Ressourcen. 

Nur unter Berücksichtigung dieses Hintergrunds, dem von Menschen verursachten Klimawandel und der Begrenztheit der natürlichen Ressourcen, lässt sich diskutieren, welche Rolle die Agroenergien im lokalen, nationalen und internationalen Maßstab spielen können. Denn es ist weitgehend unbestritten, dass Biomasse einen Platz in einem zukunftsfähigen Energiemix – weg von den klimaschädlichen fossilen Energieträgern – haben wird. 

Agroenergie und das Recht auf Nahrung

In seinem jüngsten Bericht für die Generalversammlung der Vereinten Nationen betont der Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Jean Ziegler, dass die Agroenergie zwar Chancen für den Klimaschutz und die Landwirtschaft in Entwicklungsländern biete, das gegenwärtige Tempo der Produktionsausweitung jedoch das Recht auf Nahrung gefährden könne. Risiken entstünden vor allem durch steigende Lebensmittelpreise, das industrielle Produktionsmodell und die zunehmende Konkurrenz um knappe Ressourcen wie Land, Wälder und Wasser.

Das Recht auf Nahrung ist sowohl in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte als auch im Internationalen Pakt über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte verankert. Diesen sogenannten „Sozialpakt“ der Vereinten Nationen haben bis heute 156 Staaten ratifiziert, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland. Die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich damit zur Umsetzung des Menschenrechts auf angemessene Nahrung. Nach dem einschlägigen Rechtskommentar (Allgemeiner Kommentar Nr. 12) gilt dieses Recht dann als erfüllt, wenn alle Menschen „zu jedem Zeitpunkt physischen und wirtschaftlichen Zugang zu angemessener Nahrung oder den Mitteln zu ihrer Erlangung haben“.

Das Recht auf angemessene Nahrung darf nicht eng im Sinne einer „Mindestration“ an Kalorien oder Proteinen verstanden werden. Vielmehr meint es die Verfügbarkeit von Lebensmitteln in „ausreichender Quantität und Qualität“, welche „frei von schädlichen Stoffen“ und „akzeptabel innerhalb einer gegebenen Kultur“ sind. Der „wirtschaftliche Zugang“ erfordert, dass sich die Kosten für den Erwerb von Nahrungsmitteln auf einem Niveau bewegen, „welches nicht die Befriedigung anderer Grundbedürfnisse gefährdet oder beeinträchtigt“. Das Recht auf angemessene Nahrung betrifft dabei nicht nur die Versorgung mit Lebensmitteln, sondern auch die Möglichkeiten ihrer Produktion. Entsprechend betont der Allgemeine Kommentar Nr. 12 das Recht aller Menschen auf Zugang zu produktiven Ressourcen wie Land, Wasser, Kredit und Technologie. 

Für die Staaten definiert der Allgemeine Kommentar drei Ebenen von Verpflichtungen: die Respektierungs-, die Schutz- und die Gewährleistungspflicht. Danach sind Staaten erstens verpflichtet, eigene Maßnahmen zu unterlassen, die einen existierenden Zugang zu Nahrung unterminieren. Sie müssen zweitens Menschen davor schützen, dass ihnen Dritte (Unternehmen oder Einzelpersonen) den Zugang zu Nahrung nehmen. Die Gewährleistungspflicht schließlich umfasst einerseits staatliche Fördermaßnahmen, die die Verfügung über Ressourcen und Einkommen stärken, andererseits die direkte Bereitstellung von Lebensmitteln, etwa im Fall von Naturkatastrophen oder anderen Krisensituationen.  

Diese Pflichten müssen die Staaten nicht nur im eigenen Territorium beachten, vielmehr ergeben sich auch internationale Verpflichtungen. So fordert der Allgemeine Kommentar Nr. 12 die Vertragsstaaten zu Maßnahmen auf, „um die Wahrnehmung des Rechts auf Nahrung in anderen Ländern zu respektieren, dieses Recht zu schützen, den Zugang zu Nahrung zu erleichtern und, soweit erforderlich, die notwendige Hilfe zu leisten.“
 Dazu sollen die Vertragsstaaten gegebenenfalls internationale Vereinbarungen treffen oder weitere Rechtsinstrumente ausarbeiten. 

Mithin ergeben sich aus dem Recht auf angemessene Nahrung sowohl nationale als auch „extraterritoriale Staatenpflichten“.
 Um seinen extraterritorialen Pflichten nachzukommen, muss ein Staat nicht nur uni- und bilateral, sondern auch multilateral handeln, beispielsweise im Rahmen internationaler Finanzinstitutionen wie IWF und Weltbank. Auch die extraterritorialen Staatenpflichten lassen sich nach den drei Ebenen Respektierung, Schutz und Gewährleistung ordnen: 

· Die Respektierungspflicht erfordert von Staaten, dass ihre Politik nicht zu Verletzungen des Rechts auf Nahrung in anderen Ländern führt. Konkret heißt dies z.B.: Deutsche Maßnahmen zur Förderung der Agroenergien (Subventionen, Steuererleichterungen, Ausbau- und Beimischungsziele, Zertifizierungssysteme) müssten sicherstellen, dass die induzierten Biomasse-Importe in den Herkunftsländern nicht in Konflikt mit der lokalen Ernährungssicherheit geraten. Hierfür müsste die Bundesregierung auch im Rahmen agroenergetischer Vorhaben der Europäischen Union und internationaler Organisationen Sorge tragen.

· Gemäß der Schutzpflicht müssen Staaten sicherstellen, dass ihre Bürger oder Unternehmen nicht in anderen Ländern gegen das Recht auf Nahrung verstoßen. Ein Beispiel: Investieren in Deutschland niedergelassene Unternehmen in ausländische Energieplantagen, müsste neben der Regierung des Produktionslandes auch die Bundesregierung dafür Sorge tragen, dass die Umnutzung des Bodens sowie die Produktionsweise der deutschen Unternehmen nicht die Ernährungssicherheit der ansässigen Bevölkerung gefährdet. 

· Die Gewährleistungspflicht schließlich erfordert von Staaten, Fördermaßnahmen zur Umsetzung des Rechts auf Nahrung in anderen Ländern zu unterstützen sowie im Krisenfall notwendige Hilfen bereitzustellen. Konkret kann dies heißen: Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit müsste ihre drastischen Kürzungen im Bereich der ländlichen Entwicklung umkehren und ihre Programme auf die ländlichen Armutsgruppen refokussieren. Im Zuge einer solchen Kehrtwende könnte sie angepasste Formen lokaler Agroenergienutzung unterstützen, die sowohl die Ernährungssicherheit stärken als auch den ländlichen Energiemangel überwinden helfen. Daneben könnte Deutschland den Aufbau von Transfersystemen (sogenannte food safety nets) unterstützen, die den Zugang zu angemessener Nahrung auch im Fall von Preisschocks und Versorgungskrisen sicherstellen.

Auch im Süden alternativlos: erneuerbare Energien

Ein großer Teil der Menschheit leidet unter dezidierter Energiearmut. 1,6 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Strom, müssen auf ein grundlegendes Gut wie elektrisches Licht verzichten. 2,4 Milliarden Menschen sind zum Kochen oder Heizen noch immer auf den Eigenverbrauch traditioneller Biomasse wie Brennholz oder Holzkohle angewiesen, darunter in China 700 Millionen, in Indien 600 Millionen Menschen. Am größten ist die Abhängigkeit in Subsahara Afrika: Hier verbrennt über 80 Prozent der Bevölkerung feste Biomasse.
 

Diese Energieform ist aber weder nachhaltig noch effizient: Der Holzeinschlag trägt zur Entwaldung bei, die Brennholzsuche verschlingt immer mehr Zeit und Arbeitskraft vor allem von Frauen, der Zukauf von Holz bedeutet eine hohe finanzielle Belastung und die Rauchentwicklung bei der Verbrennung der festen Biomasse gefährdet die Gesundheit. Es wird geschätzt, dass jährlich 1,6 Millionen Menschen an den Folgen der Rauchentwicklung an offenen Feuerstellen sterben. 

Arme Haushalte geben einen weit größeren Teil ihres Einkommens für Energie aus als Wohlhabende. Dies liegt nicht nur an ihrem niedrigen Einkommen, sondern auch an der schlechteren Qualität und Effizienz der von ihnen verwendeten Energieträger wie Brennholz oder Kerosin. Für ihre Ernährungssicherheit jedoch ist eine ausreichende und stabile Energieversorgung unverzichtbar. Für 95 Prozent der Grundnahrungsmittel ist Energie erforderlich, um sie kochen zu können. Zum Kochen wiederum braucht es Wasser, das gepumpt und transportiert werden muss. Und die Landwirtschaft braucht Energie für Aussaat, Bewässerung, Ernte und die anschließende Verarbeitung der Nahrungsmittel. 

Die Preissprünge des Erdöls treffen arme Haushalte in besonderem Maße. Sie können nicht nur Agrarprodukte verteuern, sondern auch die Energieträger, die es zum Kochen der Lebensmittel bedarf. Immer stärker macht sich dabei die hohe Erdölabhängigkeit als Risikofaktor bemerkbar. Während Industrieländer durch technische Effizienzsteigerung die Erdölintensität ihrer Ökonomien in den letzten 30 Jahren deutlich senken konnten, blieb diese in Entwicklungsländern mangels Investitionen überaus hoch. Damit sind Erdölimporteure im Süden wesentlich verletztlicher gegenüber dem steigenden Preisniveau und den kurzfristigen Preisausschlägen als Industrieländer.

Viele Entwicklungsländer stehen daher vor der doppelten Herausforderung, die Energiearmut großer Teile ihrer Bevölkerung ebenso überwinden zu müssen wie die Abhängigkeit von dem sich verknappenden Erdöl. Erneuerbare Energien sind daher alternativlos. Da sie nicht nur in zentralisierten Versorgungsstrukturen, sondern auch dezentral anwendbar sind, bergen sie große Potenziale zur kostengünstigen Versorgung der marginalisierten Bevölkerungsgruppen auf dem Land und in der Stadt. 

Hierfür steht grundsätzlich ein Palette erneuerbarer Energiealternativen zur Verfügung: Wind- und Wasserkraft, Erdwärme, Solarenergie und nicht zuletzt Biomasse. Wie dabei ein sinnvoller Biomasse-Beitrag aussehen kann, lässt sich nur unter Berücksichtigung des lokal verfügbaren und nachhaltig nutzbaren Flächenpotenzials bestimmen. Großflächiger Energiepflanzenanbau, der die Nahrungsproduktion, die traditionellen Rechte lokaler Gemeinschaften und den Erhalt natürlicher Ökosysteme gefährdet, ist sicher keine tragfähige Option. Daher ist es unverzichtbar, die lokale Bevölkerung in Flächennutzungsentscheidungen einzubeziehen, die den Anbau nachwachsender Energierohstoffe in ihren Siedlungsgebieten vorsehen. 

Staatliche Förderpolitik stimuliert die Agroenergieproduktion 

Im Unterschied zur traditionellen Biomasse-Nutzung setzt die moderne Agroenergie auf den Einsatz verschiedener Umwandlungstechnologien zur Erzeugung von Strom, Wärme und Kraftstoffen. Sie dient dem Ersatz fossiler Energieträger wie Erdöl, Erdgas und Kohle. Biomasse-Heizwerke etwa erzeugen Wärme. Blockheizkraftwerke verwandeln feste, flüssige oder gasförmige Biomasse in Strom. Und eine Vielfalt von Biomasse einschließlich Nahrungspflanzen, Hölzern und landwirtschaftlichen Resten lässt sich zu Agrokraftstoffen wie Biodiesel oder Ethanol verarbeiten. 

Mit verschiedenen politischen Maßnahmen fördern Regierungen die Produktion erneuerbarer Energien im Allgemeinen und von Agroenergie im Besonderen. Die staatlichen Anreize erfolgen dabei meist differenziert nach der energetischen Verwendung als Strom, Wärme oder Kraftstoff. Zu nennen sind u.a. Einspeisevergütungen für die Strom- und Wärmeerzeugung oder Steuerleichterungen und Beimischungsquoten für die Agrokraftstoffe. Hinzu kommen weitere Formen direkter und indirekter Subventionen, etwa für den Anbau nachwachsender Rohstoffe. Die staatlichen Anreize stimulieren nicht nur die Produktion, sondern auch den Welthandel. Dieser spielt bei den Agrotreibstoffen bereits eine zunehmend wichtige Rolle. Aber auch der Biomassehandel zur Stromerzeugung nimmt beständig zu. 

Die Europäische Union plant, den Anteil erneuerbarer Energien am Primärenergieverbrauch bis 2020 auf 20 Prozent zu erhöhen. Die Agrotreibstoffe sollen bis 2010 in der EU einen Anteil am gesamten Treibstoffverbrauch von 5,75 Prozent (gemessen am Energiegehalt) erreichen, für das Jahr 2020 strebt der Europäische Rat eine Steigerung auf 10 Prozent an.
 Derzeit liegt der Agrospritanteil in der EU lediglich bei einem Prozent. Das bisher noch nicht rechtsverbindliche Ziel bedeutet mithin eine Verzehnfachung. 

In der Bundesrepublik entfallen 70 Prozent der erneuerbaren Energien auf Biomasse. Da dieser relative Beitrag auch künftig erhalten bleiben soll, implizieren die ambitionierten deutschen Ausbauziele einen stark steigenden Biomassebedarf.
 Das Energie- und Klimaprogramm der Bundesregierung vom Dezember 2007 sieht vor, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis 2020 auf 25 bis 30 Prozent (derzeit 12 Prozent) und an der Wärmeerzeugung auf 14 Prozent (derzeit 6 Prozent) zu erhöhen.
 

Die Agrokraftstoffe sollen bis 2020 eine Quote von 20 Volumenprozent erreichen, was gemessen am Energiegehalt rund 17 Prozent entspricht.
 Auf diese Steigerung einigten sich Umwelt- und Landwirtschaftsministerium bereits zuvor mit der Automobilindustrie, der Mineralölwirtschaft und dem Deutschen Bauernverband in der sogenannten „Roadmap Biokraftstoffe“.
 Diese auch im EU-Maßstab überaus hohe Zielmarke bezeichnet die „Roadmap“ als „energetisch ehrgeizig, aber machbar“. Das derzeit gültige Biokraftstoffquotengesetz sah bisher noch eine Steigerung der Gesamtquote von Biodiesel und Bioethanol auf 6,75 Prozent bis 2010 und auf 8 Prozent bis 2015 vor. 

Ähnlich ambitionierte Ausbauziele formulierten weitere Länder, darunter die USA, Indien, China, Brasilien, Nigeria und Südafrika. Viele Staaten können ihren Bedarf jedoch nicht durch Eigenproduktion decken und setzen auf stark steigende Importe. Wie hoch diese letztlich ausfallen, hängt aber von verschiedenen Faktoren ab, etwa der Senkung von Importzöllen. Die EU-Kommission legt in ihrer eigenen Folgenabschätzung für die Erfüllung des Beimischungsziels von 5,75 Prozent bis zum Jahr 2010 Szenarien zugrunde, die von Importanteilen von einem Drittel bis zu mehr als drei Vierteln reichen. Bei einer Beseitigung existierender Einfuhrbeschränkungen sei gar ein Importanteil von 85 Prozent eine mögliche Option.
 

Das Finanzministerium konstatiert in seinem jüngsten „Biokraftstoffbericht“, dass die deutsche Rapsproduktion bei Weitem nicht ausreiche, um die Nachfrage der Biodiesel- und Pflanzenölhersteller zu decken. Sie müsse daher „durch Importe erheblich ergänzt werden“. Aus heimischen Rohstoffen könnten künftig lediglich 3,6 Prozent des deutschen Kraftstoffbedarfs gedeckt werden. Bezogen auf die bisherige Zielmarke (8 Prozent Gesamtquote bis 2015) nimmt das Ministerium folgende Abschätzung vor: „Unterstellt man, dass das gesamte heimische Rapsöl in die Biodieselproduktion fließt, müssten somit rechnerisch etwa zwei Drittel der Rohstoffe für die heimischen Biodieselanlagen und die gesamten Rohstoffe für als Kraftstoff genutztes reines Pflanzenöl importiert werden.“
 

Ausbauziele nicht nachhaltig

Nach Einschätzung des deutschen Sachverständigenrats für Umweltfragen würde in der Bundesrepublik allein zur Erfüllung des Agrokraftstoffanteils von 6,75 Prozent bis 2010 bereits „das gesamte verfügbare Flächenpotenzial beansprucht“.
 Der Biomassebedarf für die Strom- und Wärmeerzeugung käme noch hinzu. Die Sachverständigen kritisieren: „Die ambitionierten Bioenergieausbauziele forcieren demnach den Import von Biomasse bzw. Bioenergieträgern ohne aber gleichzeitig mögliche negative Folgen dieser Importe zu berücksichtigen.“
 

Daher fordert der Rat unter anderem eine Revision der nationalen und europäischen Quoten. Die deutsche Beimischungsquote solle „möglichst nahe am heutigen Niveau eingefroren werden“, während das 10-Prozent-Ziel des Europäischen Rates „einer Revision nach unten“ bedürfe.
 Dessen ungeachtet schlagen die europäische und die deutsche Politik den entgegengesetzten Weg ein. Deutschland strebt mit der 17-prozentigen Beimischung bis 2020 gar eine deutliche Verbrauchssteigerung an. 

Die OECD weist in einer Studie darauf hin, dass diese politisch forcierte Nachfragesteigerung in einen grundsätzlichen Widerspruch zu Regulierungsvorhaben gerät, die eine umweltgerechte, nachhaltige Produktion von Biomasse sicherstellen sollen. Kritisch heißt es dazu: „Die Beimischungsquoten zielen auf große Marktanteile ab; zugleich fehlt aber ein tieferes Verständnis dafür, was ein nachhaltiges Produktionsniveau wäre oder woher die Biotreibstoffe geliefert werden sollen. Es besteht ein ernstes Risiko, dass die Biotreibstoffquoten höher sind als ein potenziell nachhaltiges Angebot (...).“
 Die OECD-Experten fordern: „Regierungen sollten keine neuen Biokraftstoffziele aufstellen und nach Möglichkeiten suchen, diese auslaufen zu lassen.“
 
Da die Politik diese Warnungen bisher aber ignoriert, steht zu befürchten, dass das Mengenwachstum der Biomasseeinfuhr die Versuche einer sozial-ökologischen Regulierung erheblich erschwert. Hinzu kommt, dass von der langjährigen Bindung der Beimischungsquoten (bis zum Jahr 2020) eine stark strukturkonservierende Wirkung ausgeht. Da Händler und Verarbeiter Rechtssicherheit für ihre Investitionen erwarten, ist eine Korrektur der Ausbauziele politisch kaum noch durchsetzbar, nachdem diese einmal Gesetzeskraft erlangt haben. Für alle Bemühungen, die Agroenergieproduktion auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien zu verpflichten, sind die inflexiblen Beimischungsziele daher kontraproduktiv. 

Die politisch stimulierten hohen Biomasseimporte stellen folglich auch die Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit der nun von der Bundesregierung und einigen anderen Regierungen auf den Weg gebrachten Zertifizierungssysteme für nachhaltige Agroenergie in Frage. Solange diese Nachhaltigkeitszertifikate weder eingeführt sind, noch den Praxistest bestanden haben, sollte eine rechtsverbindliche Festschreibung der hohen Ausbauziele Deutschlands (17 Prozent Agrokraftstoffe bis 2020) und der EU (10 Prozent Agrokraftstoffe bis 2020) unterbleiben. 

Zunehmende Konkurrenz um knappe Flächen

Die hohen Ausbauziele verheißen eine kontinuierlich steigende Nachfrage nach Biomasse, die viele Entwicklungsländer hoffen bedienen zu können. Dabei weisen sie immer mehr Flächen als potenziell für die Agroenergieproduktion geeignet aus. Zumeist wird dabei beteuert, die Flächenexpansion sei ohne Gefährdung der Ernährungssicherheit und der biologischen Vielfalt möglich. Daran jedoch mehren sich die Zweifel. 

Um ausländische Investitionen anzuziehen, erlaubt etwa die Regierung Tansanias gerade in den fruchtbarsten Gebieten mit höheren Regenfällen den Exportanbau von Energiepflanzen. So mussten in der Usangu-Ebene kürzlich 1000 Reisbauern einer Zuckerrohrplantage weichen. In der Lindi-Region will die Firma Sun Biofuels auf 18.000 Hektar Jatropha anbauen. Bauern, die dort zur Zeit Maniok, Reis und Mais kultivieren, sollen stattdessen zu dieser nicht-essbaren Ölpflanze wechseln, die als Rohstoff der Biodieselproduktion dient.
 

Über ähnliche Erfahrungen berichten Nichtregierungsorganisationen in Äthiopien, wo die Regierung 17 Millionen Hektar der landwirtschaftlichen Nutzfläche als geeignet für den Jatropha-Anbau auswies, darunter gerade jene Gebiete mit den höchsten Niederschlägen. Über mehr als eine Million Hektar führt die Regierung bereits Verhandlungen mit ausländischen Investoren. Aufgrund des Bevölkerungswachstums ist der Druck auf die Flächen jedoch sehr groß. Zudem verfügt nur eine Minderheit der Familien über sichere Landtitel, was den Bodenerwerb für Investoren erleichtert, die Landkonflikte aber verschärft.
 

Die indonesische Regierung behauptet, es gebe 27 Millionen Hektar sogenannter „unproduktiver Waldgebiete“, die für die Umwandlung in Ölpalmplantagen geeignet seien.
 Das Palmöl dient neben der hauptsächlichen Verwendung in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie zunehmend auch der Biodieselproduktion oder der Stromerzeugung in Blockheizkraftwerken, was gerade in Deutschland stark verbreitet ist. 

Indonesien ist das Land mit der höchsten Rate der Umwandlung von Wäldern in Ölpalmplantagen, die heute bereits sechs Millionen Hektar beanspruchen. Dieser Prozess bedroht die Existenzmöglichkeiten eines großen Teils der Bevölkerung. Es wird geschätzt, dass 100 Millionen der 216 Millionen Indonesier zum großen Teil von der Nutzung der Wälder leben, darunter zahlreiche indigene Gemeinschaften. Viele ihrer traditionellen Siedlungsgebiete wurden bereits enteignet.
 

In Brasilien beläuft sich die landwirtschaftlich genutzte Fläche zur Zeit auf 62 Millionen Hektar. Laut dem nationalen Plan für Agroenergie können mittelfristig bis zu 100 Millionen Hektar zusätzlich für den Energiepflanzenanbau erschlossen werden, ohne Nahrungsproduktion oder Schutzgebiete zu gefährden.
 Feldforschungen zeigen aber, dass die Ausdehnung der Zuckerrohrplantagen zur Bedienung der wachsenden Ethanolnachfrage vor allem auf Weideland in den zentralen und südlichen Landesteilen stattfindet.
 

Die Landpastorale CPT, Projektpartner von „Brot für die Welt“ bestätigt, dass in diesen Regionen der Viehbestand sinkt, u.a. mit der Folge einer verminderten Milchproduktion. Sehr hohe Wachstumsraten von jährlich 30 bis 50 Prozent verzeichnet dagegen der Rinderbestand in den nördlichen Bundesstaaten Pará, Rondônia und Amazonas. Der Ethanolboom trägt folglich zur Minderung der Milchproduktion in den zentralen Landesteilen sowie zum Vordringen der Viehwirtschaft in die Amazonas-Regenwälder bei. Die weitere Dezimierung des Kohlenstoffspeichers am Amazonas scheint damit vorprogrammiert. 
Das dominante Produktionsmodell: Intensivlandwirtschaft

Auffällig ist, dass viele Regierungsprogramme zur Förderung der Agroenergien stärker auf die Devisenerwirtschaftung duch Exportlandwirtschaft setzen als auf die Versorgung der eigenen Bevölkerung mit modernen Energiedienstleistungen. Die Erhöhung der Energiesicherheit durch verminderte Erdölimporte wird zwar häufig als Triebkraft unterstellt, eine solche Strategie ist den Programmen jedoch nur selten zu entnehmen. 

Mit der Fokussierung auf die aussichtsreichsten „cash crops“ des Agroenergiemarktes, und hier vor allem auf den Flüssigtreibstoffmarkt, ist das dominante Produktionsmodell bereits vorgezeichnet. Im Vordergund stehen „Hochertragssorten mit entsprechenden Anforderungen an Bewässerung, Düngung und Pestizideinsatz auf vergleichsweise guten Böden“. Ihre Kultivierung wiederum erfolgt „überwiegend mit hochtechnisierten, industrialisierten Bewirtschaftungsformen auf vergleichsweise großen Anbauflächen.“
 

Deutlicher Ausdruck dieser Tendenz sind die verstärkten Anstrengungen der Biotech-Industrie zur Entwicklung gentechnisch veränderter Energiepflanzensorten. Schon jetzt dienen genmanipulierte Mais-, Soja- und Rapssorten der Energieerzeugung. Nun aber rücken zahlreiche weitere Pflanzen ins Interesse der Biotech-Industrie, darunter essenzielle Grundnahrungsmittel wie Maniok oder Sorghum. Auch betreffen die Experimente bereits die sogenannte zweite Generation der Agrokraftstoffe auf Zellulosebasis. So werden beispielsweise Eukalyptusbäume manipuliert, um eine beschleunigte Verarbeitung mit höheren Erträgen zu ermöglichen.

Es ist zu befürchten, dass die Ausbreitung gentechnisch „optimierter“ Energiepflanzen zum weiteren Verlust der Artenvielfalt in der Landwirtschaft beitragen wird. Angepasste Landsorten und ihr gemischter Anbau sind unverzichtbar für die Ernährungssicherheit in trockeneren Regionen mit ihren kurzen, aber oftmals heftigen Regenzeiten. In den traditionellen Anbausystemen behalten Bauern von jeder Ernte einen Teil für die nächste Aussaat zurück. Dabei wählen sie die besonders genügsamen und widerstandsfähigen Varietäten aus und entwickeln diese weiter. Mit ihrer Züchtungsarbeit erhalten sie nicht nur die Kulturpflanzenvielfalt, sondern stellen sicher, dass auch karge Böden eine Ernte abwerfen, selbst wenn der Regen einmal ausbleibt. Zudem sind die traditionellen Sorten weitaus günstiger als die Hochertragssorten des Agrobusiness: Sie ermöglichen den Bauern die Wiederaussaat, den Tausch oder den Verkauf ihres eigenen Saatguts.

Obwohl die kleinbäuerliche Landwirtschaft einen größeren Beitrag zur Beschäftigungssicherung, zur Armutsbekämpfung und zur lokalen Ernährungssicherheit leistet, orientieren sich staatliche und internationale Agroenergieprogramme auf die Förderung der Massenproduktion zur Bedienung überregionaler Märkte. Nur ein kleiner Teil der Menschen aber, die durch die expandierenden Monokulturen ihre Lebensgrundlage verlieren, werden als Lohn- oder Saisonarbeiter auf den Energieplantagen selbst Beschäftigung finden. Ein weiterer Teil wird möglicherweise in die Vertragslandwirtschaft für die Agroindustrie einsteigen, sich dadurch aber starken Abhängigkeiten und hohen Risiken ausgeliefert sehen. Die Mehrheit jedoch dürfte sich dem Heer der Landflüchtigen anschließen, die die Elendsviertel am Rande der Städte anwachsen lassen.

Verschiedene Formen der Vertragslandwirtschaft existieren bereits bei der Zuckerrohr-, Soja- oder Ölpalmenproduktion und finden sich nun auch bei neueren Energiepflanzenprojekten auf Basis von Jatropha, Maniok oder Sorghum. Staatliche Politik und die Konditionen der Kreditwirtschaft befördern diese Transformation der bäuerlichen Landwirtschaft weg von der Selbstversorgung und der Belieferung lokaler Märkte, hin zum „cash crop“-Anbau für das Agrobusiness. Die möglichen Folgen für Kleinbauern, die als Vertragslandwirte tätig werden, illustriert das Beispiel der indonesischen Ölpalmindustrie. 

Alte und neue Abhängigkeiten: Die Vertragslandwirtschaft 

Die Nichtregierungsorganisation Sawit Watch schildert die Erfahrungen indonesischer Bauern, die in die Vertragslandwirtschaft für Ölpalmplantagen eingestiegen sind. Zunächst fand dieser Prozess nicht freiwillig statt. Kleinbauern, die ihr Land an vorrückende Plantagen verloren, wurde im Gegenzug ein wesentlich kleinerer Teil, zumeist 2 bis 3 Hektar, für die Ölpalmproduktion zugewiesen. So legt sich um die Palmplantagen jeweils ein Ring von Parzellen, auf denen die Kleinbauern gleichfalls Ölpalmen für die Plantage produzieren, jedoch unter sehr ungünstigen Bedingungen. 

Die Parzellen finden sich meist in schwer erreichbaren Gebieten mit schlechteren Böden, was die Bewirtschaftung enorm erschwert und die Qualität der Ernten mindert. Entschädigungen haben die Betroffenen zumeist nicht erhalten, ihre traditionellen Rechte wurden missachtet. Ein Teil ihres beschlagnahmten Landes wies die Regierung Migranten zu, die auf die äußeren Inseln Indonesiens (u.a. Borneo, Sumatra, West-Papua) umgesiedelt wurden, was zusätzliche Konflikte schürt. 

Die Kleinbauern befinden sich in vollständiger Abhängigkeit von den Plantagen. Nur an sie dürfen sie die Ernte liefern, und von ihnen erhalten sie gegen Kredit Setzlinge und gegebenenfalls Dünger. Da die Ölpalmen eine drei- bis fünfjährige Wachstumsphase haben, verschulden sich die Familien in dieser Zeit zunehmend gegenüber den Plantagen, an die sie ihre Parzellen wiederum verpfänden. Die exakte Höhe ihrer Schulden ist ihnen mangels Belegen zumeist nicht einmal bekannt. Da sie ihre Ernte ausschließlich an die Plantagen liefern können, nehmen diese sich alle Freiheiten der Preisdrückerei mittels undurchsichtiger Abzüge, etwa für den Unterhalt von Wegen, für Sicherheitsleistungen oder bei Verfehlung intransparenter Qualitätskriterien für die Ernte. 

Der produktive Zyklus der Ölpalmen dauert meist nicht länger als 20 Jahre, danach müssen die alten Bäume abgeschlagen und neue gepflanzt werden. In Ermangelung von Ersparnissen müssen die Bauern erneut Kredite aufnehmen, um die Kosten für Abholzung und Kauf der Setzlinge zu tragen sowie das Überleben während der drei- bis fünfjährigen Wachstumsperiode zu sichern. „Unter dem gegenwärtigen System“, so das Fazit von Sawit Watch, „scheinen die Bauern zu einem Leben in permanenter Verschuldung verdammt zu sein“. In Indonesien wird rund ein Drittel der Ölpalmflächen von Kleinbauern bewirtschaftet. 4 bis 4,5 Millionen Kleinbauern und ihre Familien leben in dieser Form der Vertragslandwirtschaft.
 

Auch in Afrika und Asien produzieren Agroenergieunternehmen sowohl auf eigenen Plantagen als auch in verschiedenen Formen der Vertragslandwirtschaft. Das britische Unternehmen D1 Oils etwa, das kürzlich eine Partnerschaft mit British Petroleum einging, lässt auf mehr als 150.000 Hektar Jatropha für die Biodieselproduktion anbauen, hauptsächlich in Indien, China, Indonesien, Sambia und Swaziland. Dazu betreibt es ein eigenes Züchtungsprogramm und sammelte bereits über 200 Jatropha-Varietäten aus 20 Ländern. Den Vertragsbauern besorgt es Kredite, damit diese die Setzlinge kaufen können. Während der Reifung berät es die Bauern und überwacht die Ernteeigenschaften.
 

Zwar wird Jatropha aufgrund ihrer Genügsamkeit und Hitzeresistenz häufig als ideale Kultur für trockenere Regionen dargestellt, die Massenproduktion konzentriert sich jedoch auf die Gunstregionen. So lässt D1 Oils auf fruchtbaren Böden, mit hohen Inputs und künstlicher Bewässerung produzieren. Auf diese Weise konkurriert also auch die Jatropha-Produktion mit dem Nahrungsanbau um gute Böden und knappes Wasser. Die besonderen Vorzüge dieser Pflanze für die Armutsbekämpfung – Anbau in trockenen Regionen, Regenerierung degradierter Böden, Nutzung des Pflanzenöls zur dezentralen Stromerzeugung – bleiben in diesem Produktionsmodell jedoch ungenutzt.

Steigende Agrarpreise 

Neben der Flächenkonkurrenz und dem intensivlandwirtschaftlichen Produktionsmodell beeinflussen vor allem die Preiseffekte der Agroenergieproduktion die Ernährungssicherheit. Die zukünftige Entwicklung der Agrarpreise ist jedoch eine große Unbekannte der aktuellen Debatte. Da sie nicht zu unterschätzende Risiken birgt, verdient sie allerdings eine weit größere Beachtung als es derzeit der Fall ist. Jüngste Studien internationaler Organisationen verdeutlichen, dass der Konflikt zwischen „Brot und Benzin“ oder „food versus fuels“ keinesfalls als spekulativ oder „alarmistisch“ abgetan werden kann. Die Risiken für die Ernährungssicherheit sind real und verlangen nach Antworten.

Erstmals seit 30 Jahren vollzieht sich gegenwärtig eine Trendumkehr bei den Agrarpreisen. So verteuern sich Getreide und Ölsaaten und ziehen die von Futtermitteln abhängigen Milch- und Fleischprodukte mit in die Höhe. Neben saisonalen Ursachen wie Missernten werden hierfür drei langfristige Faktoren als relevant eingeschätzt: 1.) die weltweite Steigerung der Lebensmittelnachfrage mitsamt eines veränderten Verbrauchsmusters (d.h. die überproportionale Nachfragesteigerung hochwertiger Güter wie Gemüse, Milch- und Fleischprodukte), 2.) das starke Abschmelzen der Getreidevorräte u.a. in den USA und Europa und 3.) der zunehmende Anbau nachwachsender Rohstoffe für stofflich-industrielle oder energetische Zwecke. Agroenergie ist ein Faktor von mehreren, die für den derzeitigen Preisauftrieb verantwortlich sind, wenn auch kein unbedeutender.

Vielleicht am deutlichsten wurde dieser Zusammenhang beim Mais, dessen Preis infolge des US-amerikanischen Ethanolprogramms um 23 Prozent im Jahr 2006 und um 60 Prozent in den vergangenen zwei Jahren anstieg. Hohe Subventionen und die US-amerikanischen Agrotreibstoffziele sorgten für eine zunehmende Verwendung der Maisernte für die Ethanolproduktion zulasten ihrer Nutzung als Nahrungs- und Futtermittel. Zugleich entfallen auf die USA rund 40 Prozent der globalen Maisproduktion und 70 Prozent der Exporte. In ihrem jüngsten Weltentwicklungsbericht schreibt die Weltbank: „Da die Vereinigten Staaten der größte Maisexporteur der Welt sind, trug die Agrotreibstoffexpansion zur Senkung der Getreidevorräte auf ein niedriges Niveau bei und setzte die Weltgetreidepreise unter Aufwärtsdruck. Vor allem infolge der Biodieselproduktion kam es zu ähnlichen Preissteigerungen bei Pflanzenölen (Palmen, Soja und Raps).“
 

In ihrem Ausblick für die Weltlandwirtschaft bis zum Jahr 2016 bestätigen die OECD und die UN-Landwirtschaftsorganisation FAO den Beitrag der Agroenergie zu den gegenwärtigen Preissteigerungen: „Die Reduktion der globalen Vorräte und der Produktion wurde mit einer unerwartet starken Nachfrage für die Biotreibstoffproduktion konfrontiert, vor allem in Nordamerika und Europa. Diese zusätzliche Nachfrage verband sich mit der bereits knapperen Angebotssituation und trug zur Stärkung der weltweiten Getreidepreise bei.“ Weiter heißt es, auch die „Mais-Preise in den USA sind unzweifelhaft durch die gesteigerte Biotreibstoffproduktion gestützt worden“. Die Erzeugung erneuerbarer Energien auf Basis landwirtschaftlicher Rohstoffe entwickelt sich „zu einer wichtigen zusätzlichen Dimension der globalen Nachfrage nach Getreide, Ölsaaten und Zuckerprodukten über den Projektionszeitraum“.

Gleichwohl ist schwer prognostizierbar, in welchem Ausmaß Agroenergie die zukünftige Agrarpreisentwicklung beeinflussen wird. OECD und FAO nennen drei mögliche Unsicherheitsfaktoren: 1.) die agrar- und handelspolitischen Maßnahmen zur Förderung der Bioenergieproduktion, 2.) der technologische Fortschritt bei der Entwicklung der zweiten Generation von Agrotreibstoffen und 3.) der zukünftige Erdölpreis. Vorbehaltlich dieser Unsicherheiten gehen OECD und FAO davon aus, dass die Preise für Getreide, Ölsaaten und Zucker zwar gegenüber ihren gegenwärtigen Spitzenwerten abfallen können, aufgrund der langfristigen Nachfragetrends mittelfristig aber weiter steigen.
 

In einer weiteren Studie bezeichnet die OECD die Agroenergie-Industrie als einen künftigen „Schlüsselfaktor“ der Agrarmärkte. Die Organisation erwartet, „dass die Nahrungspreise über die kommende Dekade zwischen 20 und 50 Prozent steigen werden.“ Mit Blick auf Untersuchungen anderer Organisationen kommt sie zu dem Schluss, dass die Bedeutung der Flächenkonkurrenz vielfach unterschätzt wird. „Tatsächlich“, so heißt es, „erfolgt der Energiepflanzenanbau auf gesondertem Land vom ersten Tag an in Konkurrenz zur Nahrungsproduktion.“ Als weiteren wichtigen Faktor der Preisbildung nennt die OECD die Beimischungsziele. So werde „die Steigerung der Biotreibstoffproduktion auf das Niveau der Ausbauziele der EU, der USA, Brasiliens und anderer Länder zu einem Aufwärtsdruck auf die Rohstoffpreise führen.“ 
 

Folgen der Preiseffekte für die Ernährungssicherheit

Angesichts der überaus ambitionierten Agrokraftstoffziele in der EU und in anderen Ländern hält die OECD es für „sicher, dass die ‚food versus fuel‘-Debatte ohne einen ernsthaften Politikwechsel in den kommenden Jahren noch akuter wird.“
 Dieser Konflikt zwischen ‚Tank und Teller‘ dürfte noch dadurch verschärft werden, dass die absolute Zahl der Hungernden weiter steigt. Wurde sie im Jahr 1996 noch auf rund 800 Millionen Menschen geschätzt, liegt sie heute bei 854 Millionen.
 Da die veränderten Weltmarktpreise auch auf die nationale Ebene durchschlagen, können sie für arme Haushalte, die 50 bis 80 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben, existenzbedrohend sein.
 

Deutlich wird dieses Risiko bereits an den weltweit steigenden Ausgaben für Nahrungsimporte – ein Trend, der Entwicklungsländer besonders stark trifft: Allein für die 48 sogenannten Least Developed Countries (LDCs) stiegen die Importrechnungen für Nahrungsmittel seit 2000 bereits um 90 Prozent, für Industrieländer hingegen nur um 22 Prozent. Allerdings bedeuten die höheren Rechnungen noch keine höheren Importmengen, diese können auch gesunken sein. Hinzu kommt, dass viele dieser Länder zugleich von steigenden Erdölpreisen betroffen sind.
 

Wissenschaftler des International Food Policy Research Institute (IFPRI) schätzten die Preissteigerungen für mehrere Gruppen von Nahrungspflanzen, die als bevorzugte Agroenergierohstoffe dienen. In ihrem „aggressiven Biotreibstoff-Wachstumsszenario“ werden 20 Prozent der fossilen Treibstoffe bis 2020 durch Agrotreibstoffe der ersten Generation ersetzt. Nach diesem Szenario käme es zu einer besonders starken Verteuerung von Maniok, dessen Preis um 135 Prozent steigen würde. Ein hoher Anstieg wäre auch bei Ölsaaten (76 Prozent), Zuckerrohr (66 Prozent) und Mais (41 Prozent) zu erwarten. Die IFPRI-Forscher warnen, dass gerade die Verteuerung des Manioks „beträchtliche Wohlfahrtsverluste für die wichtigsten Verbraucher dieses Produkts, hauptsächlich in Subsahara-Afrika, verursacht“.

In größeren Schwellenländern geht zudem die Sorge um, dass die steigenden Lebensmittelpreise – ähnlich den Erdölpreisen – inflationstreibend wirken können, und damit die Kaufkraft vor allem der ärmsten Haushalte generell vermindern. Wie dramatisch Grundnahrungsmittelpreise hochschnellen können, zeigte sich sehr deutlich in Mexiko: Aufgrund der ethanolinduzierten Verteuerung von Importmais schnellte der Maismehlpreis in kurzer Zeit um mehr als das Doppelte in die Höhe. Während in Mexiko die Inflationsraten aber noch moderat blieben, wird in Indien die Verteuerung des Weizens als eine der Ursachen für Inflationsraten von über 6 Prozent angesehen.

Jedoch steigen Agrarpreise nicht linear, vielmehr sind sie durch Preisschwankungen charakterisiert – die sogenannte Volatilität. Aufgrund der sehr niedrigen Getreidevorräte wird vermutet, dass die Schwankungsintensität künftig noch zunimmt. Auch der Ausbau der Agroenergie scheint die Volatilität zusätzlich zu erhöhen, da es zu einer engeren Kopplung von Agrar- und Erdölpreisen kommt. Diese Kopplung ist besonders bei jenen Agrarprodukten ausgeprägt, die nun vermehrt zur Energieerzeugung verwendet werden. Bei den Zuckernotierungen etwa lässt sich bereits eine hohe Korrelation mit dem überaus volatilen Erdölpreis beobachten. Die Vereinten Nationen machen darauf aufmerksam, dass dieser Effekt ebenfalls die Ernährungssicherheit beeinträchtigt: „Größere Preisvolatilität kann noch schädlicher für die Ernährungssicherheit sein als langfristige Trends, da Arme kurzfristige Preisausschläge für gewöhnlich nicht verkraften können.“
 

Wenig Beachtung finden auch die Folgen des gegenwärtigen Preistrends für die Nahrungsmittelhilfe. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) warnt, dass es ohne Aufstockung seiner Gelder die Nahrungsmittelhilfe für derzeit 90 Millionen Menschen einschränken müsse. Rund 600 Millionen US-Dollar gab das Programm im Jahr 2006 für den Lebensmittelankauf aus. Die Kosten hierfür seien in den vergangenen fünf Jahren jedoch um fast 50 Prozent gestiegen. Allein die Maispreise hätten in einzelnen Ländern im vergangenen halben Jahr um 120 Prozent angezogen. Als wichtigste Ursachen nennt das Welternährungsprogramm die zunehmende Nachfrage nach Futtermais, die Massenproduktion von Maisethanol sowie das Zusammenschmelzen der Weizenvorräte auf das niedrigste Niveau seit 25 Jahren. Eine Mitarbeiterin des WFP bringt diese Veränderung der Agrarmärkte auf den Punkt: „Wir sind nicht mehr in einer Überschusswelt“.

Die Preiseffekte des Agroenergiebooms lassen sich allerdings nicht nur an den Agrarprodukten ablesen, sondern auch an wichtigen landwirtschaftlichen Produktionsfaktoren, vor allem an Land. Übereinstimmend berichten etwa Projektpartner von „Brot für die Welt“ in Brasilien, dass die Bodenpreise infolge der massiven Investitionen in Zuckerrohrplantagen und Destillerien in die Höhe geschossen sind. Vielerorts verkaufen Grundbesitzer ihr Land auch gar nicht mehr, da sie weiter steigende Preise erwarten. Dies sind unübersehbare Anzeichen der Spekulation mit einem Produktionsfaktor, der zunehmend knapper wird. Die Verteuerung des Bodens führt daneben zu einem Anstieg der Pachtzinsen. Dies wiederum bedroht Landlose sowie Kleinbauern, die auf die Zupachtung von Ackerflächen angewiesen sind. Für sie führen die anziehenden Bodenrenten zu einem höheren Verschuldungsrisiko, abnehmender Kaufkraft und weiterer Verarmung.

Angesichts der zunehmenden Nachfrage nach Produktionsfaktoren wie Land oder Wasser wird deutlich, dass steigende Agrarpreise zwar für manche Betriebe Einkommensverbesserungen ermöglichen, aber für Kleinbauern, Landarbeiter oder Landlose nicht generell von Vorteil sein müssen. Die aktuelle Entwicklung der Agrarmärkte kann nicht nur problematisch für arme Verbraucher sein, sondern möglicherweise auch für die kleinbäuerliche Landwirtschaft. Es bedarf also offensichtlich gründlicherer Analysen über die Armutsfolgen der gegenwärtigen Preisentwicklungen und der nun vermehrt auf das Land strömenden Investitionen.

Alternativen sind möglich!

Die derzeitige Diskussion um Agroenergie hat eine Schieflage: Sie ist zum einen einseitig beschränkt auf die Lösung der Energieprobleme ressourcenintensiv produzierender und konsumierender Industriegesellschaften. Sie setzt zum anderen auf einen simplen Ersatz fossiler Energieträger durch nachwachsende Rohstoffe, ohne die nur begrenzt verfügbare Menge der dafür notwendigen Biomasse zu berücksichtigen. Diese Schieflage wird überaus deutlich an dem starken Interesse, einen Weltmarkt der Agrokraftstoffe durchzusetzen, ohne die Mobilitätsmuster der automobilen Gesellschaft in Frage zu stellen. 

Die eklatanten Versorgungsprobleme in Entwicklungsländern spielen dagegen nur eine geringe Rolle. Dabei existiert auch im Süden eine Vielfalt von Alternativen, die sowohl die Energiearmut überwinden helfen, als auch einen nachhaltigen Beitrag zur Ernährungssicherheit leisten. Im Reigen dieser Alternativen spielt der Welthandel mit Agroenergie, wenn überhaupt, dann nur eine untergeordnete Rolle. In vielen Ländern besteht die Herausforderung vielmehr darin, die hohe Abhängigkeit marginalisierter Bevölkerungsgruppen von ineffizienten, teuren und gesundheitsschädlichen Energieträgern wie traditioneller Biomasse (Brennholz, Holzkohle) überhaupt erst zu überwinden.

Für die Beseitigung der Energiearmut großer Teile der Bevölkerung im Süden stehen grundsätzlich verschiedene Optionen zur Verfügung: Wind- und Wasserkraft, Erdwärme, Solarenergie und nicht zuletzt modernere angepasste Formen der Biomasse-Nutzung. Eine Verengung der Optionen auf einzelne Energieträger, etwa Agrotreibstoffe, verstellt nur den Blick darauf, wo der Mangel am größten und seine Abhilfe am nötigsten ist. Stattdessen sollten aus dem gesamten erneuerbaren Spektrum jene Anwendungen gefördert werden, die effizient, umweltschonend und kostengünstig den größten Beitrag zu Armutsbekämpfung und Ernährungssicherheit leisten können. An guten Beispielen mangelt es nicht.

· In Tansania wird annähernd 90 Prozent des Energiebedarfs durch Feuerholz und Holzkohle gedeckt. Rund um die Hauptstadt Dodoma werden alljährlich viele Tausend Hektar Waldflächen gerodet, um den Brennholzbedarf zu decken. Zusammen mit der Überweidung trägt die Abholzung zur Degradation bei, weil die Böden das spärliche Regenwasser nicht mehr auffangen können. Dadurch sinken die Erträge aus dem Anbau von Sorghum und Maniok, so dass viele Kleinbauern zusätzlich Holzkohle zum Verkauf herstellen – den Waldverlust damit jedoch vorantreiben. Um diesen Teufelskreis zu stoppen, fördert die von „Brot für die Welt“ unterstützte Organisation MIGESADO den Bau von Biogasanlagen, in denen Kuhdung zur Energieerzeugung verwendet wird. Zu den Abnehmern der Anlagen gehören Krankenhäuser, Schulen und Kleinbauern mit eigener Viehhaltung. Mehrere Handwerksbetriebe stellen Lampen, Herde, Kühlschränke und andere Geräte her, die mit den Biogasanlagen betrieben werden können. Daneben unterstützt MIGESADO die Herstellung energiesparender Lehmöfen, die sowohl den Feuerholzbedarf senken, als auch die hohe Gesundheitsschädlichkeit der Rauchentwicklung an offenen Feuerstellen vermeiden helfen. Davon profitieren vor allem Frauen, deren Arbeitsbelastung und Krankheitsrisiko vermindert wird. Ergänzend fördert MIGESADO die Wiederaufforstung, so dass mittlerweile mehrere Dorfgemeinschaften eigene Baumschulen betreiben. 

· Auch im Osten Guatemalas sehen sich Kleinbauern gezwungen, Wald zu roden, um Brennholz zu beschaffen und auf den gerodeten Flächen Landwirtschaft zu betreiben. Ihre eigenen Parzellen sind zu klein und werfen zu geringe Erträge ab, um von ihnen leben zu können. Die Organisation ECOTEC, eine „Brot für die Welt“-Partnerorganisation, hilft Kleinbauern dabei, durch Agroforstwirtschaft höhere Erträge zu erzielen und gleichzeitig Wald zu schonen. So werden Bäume als Schutz für Ackerfrüchte eingesetzt und neue Obstbäume wie Zitronen, Mandarinen oder Mango gepflanzt, die zugleich Einkommen schaffen. Daneben fördert ECOTEC den Einsatz energiesparender Öfen, die den Brennholzbedarf vermindern. 

· In Brasilien versuchen Mitglieder der Kleinbauernbewegung MPA einen möglichst großen Teil der Zuckerrohrwertschöpfung für sich zu erschließen. Das Zuckerrohr wird in Fruchtwechselsystemen angebaut und in eigenen dezentralen Anlagen zu Zucker und Alkohol verarbeitet. Zwischen 150 und 250 Familien betreiben eine solche Verarbeitungsanlage. Der produzierte Alkohol lässt sich als Treibstoff oder Schnaps (Cachaça) vermarkten. Aber auch die energetische Selbstversorgung ist möglich: Bereits jetzt fahren Fahrzeuge des MPA mit Alkohol aus eigener Produktion. Daneben nutzen viele Zuckermühlen die bei der Produktion anfallende Bagasse zur Produktion des eigenen Strombedarfs. Grundsätzlich sind solche dezentralen, kooperativ betriebenen Anlagen auch für die Verarbeitung von Ölpflanzen zu Futtermitteln, Speiseölen oder Strom denkbar. Allein: Vielfach mangelt es an der nötigen Finanzierung. Günstige Kredite könnten es auch Kleinbauern-Kooperativen erleichtern, einen größeren Teil der Weiterverarbeitung zu unterschiedlichen Produkten in die eigene Hand zu nehmen. Allzu oft jedoch konzentriert sich die staatliche Unterstützung in weit stärkerem Maße auf die Exportlandwirtschaft, den privilegierten Devisenbringer.

Viele weitere sinnvolle Anwendungen erneuerbarer Energien einschließlich der Agroenergien sind möglich, werden erprobt oder haben den Praxistest bereits bestanden. Spezielle Handpressen etwa dienen der dezentralen Gewinnung von Jatrophaöl, das so auch auf dem Land zur Energieerzeugung verwendet werden kann. Billige mechanische Tretpumpen erlauben Kleinbauern in Bangladesh, Kenia oder Tansania die Bewässerung ihrer Felder. In Bergregionen Nepals ermöglichen mit Wasserkraft betriebene Mühlen das Pressen von Ölsaaten und das Mahlen von Getreide. Die zusätzlich eingesetzten Generatoren liefern Strom.
 

Unterstützung für das Recht auf Nahrung ist nötig!

All diese armutsorientierten Alternativen, die vielfach Energieversorgung mit Ernährungssicherung verknüpfen, stehen nicht im Mittelpunkt der derzeitigen Initiativen zur Förderung der Agroenergie. Im Gegenteil: Soweit sie auf das industrielle Produktionsmodell agroenergetischer „cash crops“ abzielen, stellen sie eine ernste Gefahr für das Recht auf angemessene Nahrung dar. Dieses verpflichtet die Staaten dazu, ihren Bürgern den Zugang zu produktiven Ressourcen wie Land oder Wasser zu verschaffen, etwa durch Durchführung von Agrarreformen. Sie müssen ferner für Verteilungsmechanismen sorgen, die sicherstellen, dass Nahrung überall dort, wo sie benötigt wird, in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung steht. 

Gerade Kleinbauern, Landlosen und indigenen Gemeinschaften wird die Erfüllung dieses Rechts vielfach vorenthalten. „Brot für die Welt“ unterstützt daher Menschen und Organisationen, die die Einhaltung der Menschenrechte gegenüber ihren Regierungen einklagen und sich gegen Verletzungen des Rechts auf Nahrung zur Wehr setzen. Setzt sich das industrielle Produktionsmodell nachwachsender Energierohstoffe auch im Süden vermehrt durch, wird die Notwendigkeit für diese Aufgabe noch zunehmen. 

· In Mosambik überlässt der Staat das Land den Bauern zur Bewirtschaftung. Sie können aber jederzeit vertrieben werden, etwa wenn ausländische Investoren dieses Land pachten wollen. Genossenschaften oder Dorfgemeinschaften können zwar Landtitel erwerben, die Kosten und Anforderungen sind meist aber zu hoch. Die Organisation ORAM, ein Partner von „Brot für die Welt“, unterstützt Bauerngenossenschaften bei der Registrierung und Anmeldung von Landtiteln. Es ist zu befürchten, dass die Sicherheit von Landtiteln zu einer andauernden Herausforderung in Mosambik wird, einem Land, das bereits als potenzielle „Bioenergie-Supermacht“ bezeichnet wird. So plant die Regierung die Konzessionierung von 3,5 Millionen Hektar Land für die Agrotreibstoffproduktion – knapp 10 Prozent seiner landwirtschaftlichen Nutzfläche.
 

Auch in verschiedenen Ländern Lateinamerikas mehren sich Landrechtskonflikte infolge expandierender Plantagenwirtschaft. Viele der angebauten Kulturen dienen bereits als Rohstoffe der Agroenergieindustrie, so Zuckerrohr, Soja, Mais oder Ölpalmen. „Brot für die Welt“ kooperiert mit Organisationen, die lokale Gemeinschaften bei der Verteidigung ihrer Landrechte oder dem Zugang zu Land unterstützen. 

· In der argentinischen Chaco-Region, einem Vormarschgebiet der Sojamonokultur, setzt sich die indigene Gruppe der Wichi gemeinsam mit der Organisation ASOCIANA gegen ihre Vertreibung und für die Respektierung ihrer traditionellen Rechte ein. 

· In Kolumbien unterstützt die Menschenrechtsorganisation „Justicia y Paz“ gewaltsam Vertriebene bei der Rückkehr in ihre Heimatregionen und bei der Anerkennung ihrer kollektiven Landtitel. Einige dieser „Friedensgemeinden“ sehen sich neben häufigen gewaltsamen Übergriffen mit dem Vormarsch von Ölpalmplantagen konfrontiert, deren Betreiber sich ihr Territorium widerrechtlich angeeignet haben. 

· In Brasilien führt die Landlosenbewegung MST Besetzungen brachliegender Flächen durch, die in vielen Fällen nach einiger Zeit von der Regierung anerkannt werden und die Etablierung fester Siedlungen ermöglichen. Die Landlosen sehen sich nun mit dem Problem konfrontiert, dass immer mehr einstiges Brachland für die expandierende Zuckerrohr- und Sojaproduktion verpachtet wird und damit nicht mehr für die Landverteilung im Zuge der laufenden Agrarreform zur Verfügung steht. Auch steigen die Bodenpreise derartig stark an, dass die Agrarreformbehörde INCRA den Landankauf zum Zweck der Umverteilung kaum noch finanzieren kann. 

Nachhaltige Zertifizierung? 

Es ist derzeit fraglich, ob die von der Bundesregierung, der Europäischen Kommission und einigen anderen Regierungen auf den Weg gebrachten Zertifizierungssysteme für „nachhaltige“ Agroenergie ein wirksames Instrument zur Durchsetzung ökologischer und sozialer Standards sein können. Grundsätzlich wird ihre Wirksamkeit bereits durch die politisch stimulierten hohen Biomasseimporte in Frage gestellt. Der nun bekannt gewordene Entwurf des deutschen Zertifizierungssystems enthält darüber hinaus vor allem aus menschenrechtlicher Perspektive erhebliche Leerstellen. 

Die Anfang Dezember vom Bundeskabinett angenommene Biomasse-Nachhaltigkeitsverordnung beschränkt sich gänzlich auf die Bestimmung von Umweltanforderungen, denen Agrokraftstoffe genügen müssen, um auf die deutsche Beimischungsquote angerechnet werden zu können.
 Die Verordnung umfasst zum einen recht unpräzise Anforderungen an die nachhaltige Produktion der für Agrokraftstoffe bestimmten Biomasse.
 Zum anderen soll die eingesetzte Biomasse nicht in Gebieten angebaut werden, die seit dem 1. Januar 2005 als „Gebiete mit hohem Naturschutzwert“ gelten. Daneben sollen die Agrokraftstoffe ein sogenanntes „Treibhausgasverminderungspotenzial“ gegenüber fossilen Kraftstoffen von 30 Prozent und ab 2011 von mindestens 40 Prozent aufweisen.

Die Einhaltung der Anforderungen muss durch Zertifizierung nachgewiesen werden. Die Zertifizierungssysteme wiederum bedürfen einer Anerkennung seitens des Bundes. Allerdings enthält die Verordnung nur allgemeine Anforderungen an die Flächenbewirtschaftung. „Die Konkretisierung“, so heißt es, „soll durch anerkannte Zertifizierungssysteme für die jeweiligen Energiepflanzen und regionalen Bedingungen erfolgen.“ Da die allgemeinen Anforderungen aber recht unpräzise sind, ist unklar, wie diese Systeme für einzelne Energiepflanzen konkret ausgestaltet werden. Es bleibt daher zu befürchten, dass sie den Zertifizierern erhebliche Spielräume bei der Ausstellung von Nachhaltigkeitsbescheinigungen eröffnen. 

Inwieweit die zertifizierten Kraftstoffe tatsächlich zu einer Minderung von Treibhausgasemissionen beitragen, ist ebenfalls kaum abschätzbar. Unberücksichtigt bleiben beispielsweise indirekte Landnutzungsänderungen, etwa die Verdrängung der brasilianischen Viehwirtschaft in die Amazonasregion durch Umnutzung von Weideflächen für die Energiepflanzenproduktion. Da bisher noch keine hinreichend abgesicherte Methodik für dieses Problem zur Verfügung stehe, habe man „davon Abstand genommen, eine entsprechende Regelung in den aktuellen Verordnungsentwurf aufzunehmen.“ Jedoch entfällt der mit Abstand größte Beitrag zu den brasilianischen Treibhausgas-Emissionen auf die Abholzung des Amazonsregenwaldes. 

Die Bilanzierungsmethoden entscheiden also wesentlich darüber, ob einzelnen Agrokraftstoffen ein geringerer oder höherer Treibhausgasausstoß im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen attestiert wird. Aufgrund der widersprüchlichen Ergebnisse verschiedener Klimabilanzen erscheint es daher fragwürdig, Entscheidungen über die Förderung und den Import einzelner Agrokraftstoffe auf Basis ihres vermeintlichen CO2-Verminderungspotenzials zu treffen. Klimabilanzen können nur ein Kriterium unter mehreren sein, um über die Förderungswürdigkeit einzelner Energiepflanzen zu entscheiden. 

In dieser Hinsicht weist die Biomasse-Nachhaltigkeitsverordnung jedoch die größte Lücke auf, denn menschenrechtliche Normen fehlen gänzlich. Weder das Recht auf angemessene Nahrung, noch die Kernarbeitnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, noch die ILO-Konvention 169 über die Rechte indigener Völker haben Eingang in die Verordnung gefunden. Einzelne dieser wichtigen Anforderungen will die Bundesregierung stattdessen in ein unverbindliches Berichtswesen auslagern: Im Hinblick auf „makroökomische Effekte wie Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit und Auswirkungen indirekter Landnutzungsänderungen (...) sollten staatliche Behörden die Entwicklung in den Anbauländern verfolgen und regelmäßig darüber berichten. Dabei sollte die Zusammenarbeit mit den Anbaustaaten gesucht werden.“ 

Zwar enthalte das Biokraftstoffquotengesetz keine Rechtsgrundlage für eine solche Berichtspflicht, „die Bundesregierung verpflichtet sich aber selbst zu entsprechenden Aktivitäten.“ Die Auslagerung zentraler menschenrechtlicher Normen auf unverbindliche Berichte, stellt jedoch eine überaus mangelhafte Berücksichtigung der internationalen Staatenpflichten der Bundesregierung dar. Um diesen Verpflichtungen zu einer größeren Verbindlichkeit zu verhelfen, müssen die Menschenrechte vielmehr Eingang in alle Vorhaben finden, die eine „nachhaltige“ Regulierung des Agroenergiemarktes bezwecken. 

Forderungen an die Politik

Die in diesem Papier geschilderten Erfahrungen machen deutlich, dass die massive Steigerung von Agroenergie-Importen aus Ländern des Südens mit erheblichen sozialen und ökologischen Risiken behaftet ist. Der forcierte Welthandel mit Biomasse fördert in den tropischen Anbauländern die weitere Ausdehnung der Intensivlandwirtschaft auf Kosten von Kleinbauern, Landlosen, indigenen Gemeinschaften und der natürlichen Ressourcen. Ein nachhaltiger Beitrag zur Ernährungs- und Energiesicherheit ist von exportorientierten Energieplantagen kaum zu erwarten. 

Durch die Produktion energetischer „cash crops“ bleiben die armutsmindernden Potenziale moderner Agroenergien ungenutzt. Stünde die Beseitigung der Energiearmut im Süden im Vordergrund, müsste in ganz andere, vornehmlich dezentrale Formen der Energieerzeugung investiert werden. Ginge es um einen Beitrag zur Ernährungssicherheit, müsste die nachhaltige Landwirtschaft und der Erhalt der Artenvielfalt im Mittelpunkt der deutschen und europäischen Agroenergiepolitik stehen. 

Die Fördermaßnahmen, die nun in Deutschland und Europa erwogen werden, verstärken jedoch den Trend zu monokulturellen Energieplantagen statt ihm entgegenzusteuern. Dies gilt vor allem für die überaus hohen Ausbauziele. „Brot für die Welt“ befürchtet, dass die hohen deutschen und europäischen Agrokraftstoffquoten zu stark ansteigenden Importen aus Entwicklungsländern führen werden, die die Flächenkonkurrenz massiv erhöhen und damit die Ernährungssicherheit gefährden. 

Grundsätzlich fordert „Brot für die Welt“, dass Regierungen der Anbau- und der Importländer von Agroenergie ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen respektieren und erfüllen. Diese Forderung bezieht sich sowohl auf die nationalen als auch auf die extraterritorialen Staatenpflichten. „Brot für die Welt“ stellt daher folgende Anforderungen an die im nationalen und internationalen Rahmen diskutierten Regulierungsmechanismen für den entstehenden Agroenergiemarkt: 

· Sämtliche Regulierungsvorhaben für die Produktion und den Handel mit Agroenergie müssen nicht nur effektive Umweltstandards enthalten, sondern auch zu einer Respektierung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte in den Anbauländern beitragen. 

· Die folgenden menschenrechtlichen Normen sind in diesen Regulierungsvorhaben unbedingt zu verankern: 1.) das Recht auf angemessene Nahrung, 2.) die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie 3.) die ILO-Konvention 169 über indigene und in Stämmen lebende Völker. 

· Im Fokus der zu definierenden Sozialstandards für die Agroenergieproduktion müssen die besonders verwundbaren Gruppen stehen: Plantagenarbeiter, Kleinbauern, Landlose, indigene Gemeinschaften, Frauen sowie Verbraucher auf dem Land und in der Stadt. 

· Es ist sicherzustellen, dass die lokale Bevölkerung in alle Flächennutzungsentscheidungen einbezogen wird, die die Produktion nachwachsender Rohstoffe in ihren Siedlungsgebieten vorsehen. Ihre Beteiligungs- und Landrechte sind zu respektieren. 

· Bei allen Entscheidungen über Produktion und Handel von Agroenergie ist zu berücksichtigen, dass es in vielen Ländern derzeit keine effektive, kontrollierbare und durchsetzbare Flächennutzungspolitik gibt, die die Einhaltung sozialer oder ökologischer Standards garantieren könnte. Eine solches Flächenmanagement demokratisch und partizipativ zu entwickeln, ist eine Langfristaufgabe. 

· Aus diesem Grund ist bei allen politischen Maßnahmen auf eine grundlegende Entschleunigung des Handels mit Agroenergie zu drängen. Die Regulierung muss mit der Expansion dieses Marktes Schritt halten können. Dies ist momentan nicht der Fall.

· Angesichts der Preisentwicklungen auf den Agrarmärkten, der zunehmenden Volatilität der Lebensmittelpreise sowie der hohen Importabhängigkeit vieler Entwicklungsländer sind bei nationalen Agroenergieprogrammen die lokalen Preiseffekte und ihre Folgen für die Ernährungssicherheit zu berücksichtigen. Diese Programme müssen im Fall von Versorgungskrisen flexibel anpassbar sein. Ausbauziele müssen gegebenenfalls gesenkt, verzögert oder gestoppt werden können.

· Die jeweilige nationale Agroenergiepolitik sollte in die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft eingebettet werden. Nicht Monokulturen und genmanipulierte Energiepflanzen, sondern Mischanbau, Artenvielfalt und angepasste Landsorten bergen das größte Potenzial für die Armuts- und Hungerbekämpfung.

· Ergänzend sollten nationale Agroenergieprogramme aus präventiven Gründen an den Aufbau sogenannter „food safety nets“ gekoppelt werden, die die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung nicht nur im Falle von Versorgungskrisen sicherstellen. Dabei handelt es sich im Kern um staatliche Transferprogramme, die Betroffenen entweder unkonditionierte finanzielle Zuwendungen oder den gezielten Zugang zu Lebensmitteln ermöglichen. 

· Schließlich bedürfen die Folgen der geschrumpften Getreidevorräte und der steigenden Agrarpreise für die Nahrungsmittelhilfe einer besonderen Aufmerksamkeit. Die Förderung der Agroenergien ist insofern auch an die finanzielle Absicherung der internationalen Nahrungsmittelhilfe, und hier vor allem des UN-Welternährungsprogramms, zu koppeln.

„Brot für die Welt“ wendet sich daneben gegen eine rechtsverbindliche Festschreibung des 10-Prozent-Beimischungsziels der EU und des angekündigten 17-Prozent-Ziels der Bundesregierung für die Agrokraftstoffe. Aus mehreren Gründen sind diese hohen Beimischungsquoten kontraproduktiv: 

1. Sie lösen ein nahezu unkontrollierbares Mengenwachstum der Biomasseeinfuhr aus Entwicklungsländern aus, ohne dass bisher hinreichende soziale, ökologische oder menschenrechtliche Produktionsstandards definiert wurden. 

2. Sie haben wegen ihrer langjährigen Bindung (bis zum Jahr 2020) eine stark strukturkonservierende Wirkung, die Korrekturen nach unten politisch kaum noch durchsetzbar machen. 

3. Im Vergleich zur Strom- oder Wärmeerzeugung sind gerade Flüssigtreibstoffe diejenige Verwendungsform der Biomasse mit der geringsten Energieeffizienz. 

4. Es bestehen ernsthafte Zweifel, dass die durch die Quoten induzierten Mengen nicht mehr nachhaltig produzierbar sind. 

5. Das Mengenwachstum erschwert damit alle Versuche, die Agroenergieproduktion effektiv an die Einhaltung sozialer, ökologischer und menschenrechtlicher Standards zu binden. 

6. Die Glaubwürdigkeit der nun von einzelnen Regierungen in Angriff genommenen Zertifizierungssysteme für nachhaltige Agroenergie ist mit derart hohen, inflexiblen Quoten in Frage gestellt.

7. Die hohen Quoten sind Ausdruck falscher politischer Prioritäten, die einer Korrektur bedürfen: Erst müssen Nachhaltigkeitskriterien für Produktion und Handel entwickelt und auf ihre Praxistauglichkeit getestet werden, bevor Beimischungsquoten verabschiedet werden können, die massive Importsteigerungen induzieren. 
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